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das Fürsorgeprinzip des Art 33 Abs. 5 GG gefordert, die ethi
schen Grenzen zu ziehen, die den Beamten in seiner persönli
chen In te gri tät davor schützen, zu einem Objekt maschinell 
gesteuerter, aber nicht maschinell verantworteter Entscheidun
gen zu werden 85. 

VI. Fazit

Die von Summer 86 1992 getroffene Feststellung, das Berufs
beamtentum des Grundgesetzes unterliege einem „stillen Ver-
fassungswandel“, besitzt auch dreißig Jahre später ihre Berech
tigung. Allerdings hat dieser Wandel, der Dynamik gesell

schaftlicher und technologischer Veränderungen folgend, an 
Geschwindigkeit zugenommen. Für das Fürsorgeprinzip, lässt 
sich ein solcher Inhaltswandel besonders deutlich erkennen: 
Beruflich bestens qualifizierte Beamte sind heutzutage gegen
über ihrem Dienst herrn weder schutzlos noch unmündig und 
bedürfen unter diesen Gesichtspunkten nicht mehr einer für
sorglichen Sonderbehandlung 87. Der stete Zuwachs des Arbeit
nehmeranteils am Personalkörper des öffentlichen Dienstes, 
begünstigt durch eine nicht stets konsequente Verbeamtungs
politik, macht den auf die Statusgruppe der Beamten be
schränkte Fürsorgegrundsatz darüber hinaus zu einem beson
ders rechtfertigungsbedürftigen Instrument der Personalpolitik. 
Als struktureller, veränderungsresistenter Kernbestand des Für
sorgeprinzips erweist sich demnach unter den Bedingungen 
heutigen Verwaltungshandelns zum einen der Schutz der kör
perlichen und immateriellen In te gri tät des Beamten, zum an
deren die Gewährleistung eines sozialen und finanziellen  
Managements, das diesen und seine familiären Angehörigen 
finanziell absichert. Dies gewährleistet langfristig die quanti-
tative und qualitative Personalgewinnung und bindung und 
garantiert die Funktionsfähigkeit des staatlichen Gemeinwe
sens. Das Fürsorgeprinzip mutiert auf diesem Wege von einem 
Schutz- zu einem Attraktivitätsfaktor des öffentlichen Dienstes.
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Nach Voranstellung allgemeiner Erwägungen möchte der Autor 
dieses Beitrags unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung 
an ausgewählten Beispielen aufzeigen, wie die Fürsorgepflicht 
im praktischen Vollzug der Beamtenverhältnisse sichtbar wird.

I. Verfassungsrechtliche Einordnung

Die Fürsorgepflicht ist nach herrschender Auffassung 1 durch 
Art. 33 Abs. 5 GG verfassungsrechtlich abgesichert, da sie zu 
den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehört. 
Art. 33 Abs. 5 GG begründet für Beamte also hinsichtlich der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums ein „grund
rechtsgleiches Recht“. 2 Der Grundsatz der Fürsorge muss be

rücksichtigt und beachtet werden. 3 Dies folgt aus der Aus
gestaltung des Beamtenverhältnisses als öffentlich-rechtliches 
Dienst und Treueverhältnis in Art. 33 Abs. 4 GG (vgl. auch § 3 
Abs. 1 BeamtStG). Die Fürsorgepflicht des Dienst herrn gegen
über dem Beamten ist nach dem Grundgesetz unmittelbar als 
Strukturelement des Beamtenverhältnisses vorgegeben. Ein 
Treueverhältnis ist notwendig wechselseitig, das Wort „Fürsor
ge“ lediglich eine andere Bezeichnung für die Treuepflicht des 
Dienst herrn gegenüber dem Beamten. 4 Aus der verfassungs
rechtlichen Struktur des Beamtenverhältnisses erwachsen dem 
Dienst herrn zwei Hauptpflichten, nämlich die Alimentations
pflicht einerseits und die Fürsorgepflicht andererseits. 5 Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Beamte im Rah
men des öffentlichen Dienst- und Treueverhältnisses grund
sätzlich dem Dienst herrn ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung 
zu stellen haben. Im Gegenzug obliegt dem Dienst herrn die 
Verpflichtung, den Beamten und deren Familien auf Lebenszeit 
den standesgemäßen Lebensunterhalt zu gewähren. In diesem 
Kontext wird die Wechselwirkung zwischen Fürsorge und Ali
mentationsprinzips sichtbar. Wenn man sich auch die mit Art. 33 
Abs. 5 GG übernommenen übrigen „hergebrachten Grundsät
zen des Berufsbeamtentums“, so wie sie in der Weimarer Ver
fassung gegolten haben 6 näher besieht, wird man feststellen, 
dass diese im weitesten Sinne auch dem Schutz und den Inte
ressen der Beamten dienen. Sie sind damit letztlich Ausfluss 
von Fürsorgeerwägungen. Folglich strahlt der Fürsorgegedanke 
in das Verständnis und die normative Ausgestaltung anderer 
hergebrachter Grundsätze des Berufsbeamtentums aus. Es kom
men aber noch eine Vielzahl anderer Zwecke der Fürsorge
pflicht hinzu, so dass man von einer Gemengelage von Beam
teninteressen und Dienstherrninteressen sprechen kann. Die 
Fürsorgepflicht verfolgt neben Beamteninteressen auch Grün
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